
Leistungsnachweise 

 (Auf Beschluss der Lehrerkonferenz) 

 

Kernfächer und eA- Fächer: 

- 1 Kursarbeit je Halbjahr   = 
3

1
der Halbjahresbewertung 

- mindestens 3 andere Leistungsnachweise, die sich aus 
schriftlichen, mündlichen und praktischen Teilen 
zusammensetzen    

= 
3

2
der Halbjahresbewertung 

Die Dauer der Kursarbeit kann bis zu 2 Unterrichtsstunden, in 
Deutsch bis zu 3 Unterrichtsstunden betragen! 

 

gA- Fächer: 

- keine Kursarbeit 

- mindestens 3 andere Leistungsnachweise, die sich aus 
schriftlichen, mündlichen und praktischen Teilen 
zusammensetzen        
        =    Halbjahresbewertung 
 

 


